
 

 

 

Vollzug der AVBayJG; 

Versammlung der Rotwildhegegemeinschaft „Bayeri-

sche Rhön“ und anschließende Hegeschau für das Jagd-

jahr 2025/2026 

   

E i n l a d u n g : 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die diesjährige Versammlung der Rotwildhegegemeinschaft 

„Bayerische Rhön“ findet statt am  

 

S a m s t a g, den 28. März 2026,  

in 97723 Thulba, Thulbatalhalle. 

 

Tagesordnung: 

 

Versammlung der Hegegemeinschaft (Beginn 10.00 

Uhr): 

 

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Hegegemeinschafts-

leiter 
2. Besprechung und Erörterung des Abschusses des Jagd-

jahres 2025/2026  

3. Bericht des Hegegemeinschaftsleiters und Erläuterung der 
Abschussplanung für das Jagdjahr 2026/2027 mit an-

schließender Diskussion und Abstimmung 
4. Änderung der Hegegemeinschaftsordnung 
5. Stand Rotwildkonzept 

6. Verschiedenes  
 

 

Nach der Hegegemeinschaftsversammlung besteht Ge-

legenheit zum Mittagessen.  

 

12.03.2026 

 

      

7533-302-2026 

Hans-Peter Donislreiter 

B 1.05 

0971/801-3180 

0971/801-773180 

jagd@kg.de 

 
An alle 

Revierinhaber und Jäger 

Jagdgenossenschaften 

EJR-Besitzer 

AELF 

….. 
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Öffentliche Hegeschau (Beginn 13.00 Uhr): 

 

1. Eröffnung – Grußworte von Ehrengästen 

2. Burkhard Stöcker, Diplom Forstwirt, Wildbiologe, Fachjournalist und Wildtier-
fotograf. Lehrbeauftragter der Fachhochschule Eberswalde 
„Rotwild jagen, aber wie?“ 

3. Verschiedenes, Wünsche, Anträge 
4. Verblasen der Strecke und Schlusswort 
 

Hinweis 

Die Inhaber der beteiligten Rotwildreviere sowie der beteiligten Forstbetriebe 

werden gebeten, die im Jagdjahr 2025/2026 erbeuteten Rotwildtrophäen 

 

am Freitag, den 27.03.2026, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr  

in der Thulbatalhalle in Thulba 

 

anzuliefern.  

 

Mit Ausnahme der Hirsche vom 1. Kopf sind zu allen Trophäen die Unterkiefer 

mit einzuliefern. Der Unterkiefer ist am rechten, der Anhängezettel am linken 

Rosenstock zu befestigen. Anhängezettel für die Revierinhaber sind beigefügt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. Art. 56 Abs. 1 Nr. 15 BayJG und § 33 Nr. 2 AVBayJG 

mit Geldbuße belegt werden kann, wer die in seinem Revier erbeuteten Trophäen nicht, 

nicht rechtzeitig oder nicht vollständig zur Hegeschau einliefert. Deshalb wird dringend 

daran appelliert, alle Trophäen vorzuzeigen. Daran ist auch das Interesse an der Rotwild-

hegegemeinschaft abzuleiten! 

Die Trophäen können von interessierten Besuchern vor der Hegegemeinschaftsversamm-

lung (von 09.30 – 10.00 Uhr) und während der Mittagspause (ca. 12.00 – 13.00 Uhr) 

besichtigt werden. 

Bitte laden Sie auch Ihre Mitpächter, Begehungsscheininhaber und Pirschbezirksinhaber 

ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Thomas Bold 

L a n d r a t 


